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Wenn du beurlaubst bist unterliegst du weiterhin den beamtenrechtlichen Beschränkungen und
darfst im Ausland nicht arbeiten. Ländertausch gibt es zwischen Bundesländern aber nicht über
Staatsgrenzen. Bleibt also nur der Antrag auf Entlassung aus dem Dienst.
Also: neue Stelle in Österreich suchen und, wenn du eine hast, in Bayern die Entlassung
beantragen, die dauert maximal 3 Monate.
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